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TN"° 3. ZÜRICH. .Tixli 1879.
.VhoiiiM'iiK'iitspr.'iN : Jährlich 2 Fr. 50 Cts. — Man ahonnirt bei den Postbureaux und allen Buchhandlungen,

sowie auch direkt bei der Verlagsbuchhandlung von J. Herzog in Zürich.

I liliali : An die Herren Mitarbeiter und Subscribenten zur gefälligen Kenntnissnahme. S.9I9. — 368. Vorhistorische
Fumle aus dem Aargau (Nachtrag), von lt. Hoeber. S. 930. — 3fi9. Münzfund im Rennweg, Zürich, von Dr.
Ferd. Keller. S. 920. — 370. Ein Grabrund in Nidwaiden, von P. Marlin Niederberger in Stanz. S. 922. —
371. Zur Baugeschichte des Basler Münsters, von Dr. Achilles Burckhardt. S. 923. — 372. Das Kreuz von
Engelberg, von J. R. K. S. 929. — 373. Façailennialerei in der Schweiz, von Prof. Sal. Vögelin jr. S. 931. —
374. Kupferstecher Martin Marlini, von Dr. Th. von Liebenau (Schluss). S. 932. — 375. Der Glasmaler-
Monogrammist A. H. (II. Hälfte des XVI. Jahrhunderts), von Dr. II. Meyer-Zeller. S. 935. — Miscellen.
S. 938. — Kleinere Nachrichten. S. 9'.0. — Neueste antiquarische und kunstgeschichtliche Literatur, die
Schweiz betreffend. S. 912.

An die Herren Mitarbeiter und Subscribenten zur gefälligen

Kenntnissnahme.

In ihrer Sitzung vom 24. Mai hat die Antiquarische Gesellschaft die Neuwahl
eines Bedactions-Comités für den »Anzeiger für schiveizerische Alterthumskunde«

vorgenommen.
Seit dem Rücktritte des Herrn Dr. Ferdinand Keller hatte die Leitung dieses

Unternehmens in der Hand einer provisorischen Commission gestanden. Tn Folge
mehrerer Kücktrittserklärungen, sowie des Hinschiedes unseres verdienstvollen Actuars,
des Herrn Professor Dr. J. J. Müller, hat sich indessen herausgestellt, dass die

bisherige Art des Betriebes den Interessen des Organes zu entsprechen nicht mehr vermöge
und daher eine nunmehr definitive Ordnung der Dinge geboten sei.

Im Hinblicke besonders auf die schon lange wünschbar gewesene Einheit der

Führung hat nun die Antiquarische Gesellschaft beschlossen, es sei künftigbin die Leitung
der Geschäfte einem Hauptredactoren zu überweisen. Demselben steht eine gegenwärtig
vier Mitglieder zählende Commission zur Seite, der die Hinzuziehung weiterer Mitglieder
nach freier Wahl überlassen ist. Die Wahl zum Hauptredactoren ist auf den
Unterzeichneten gefallen ; als Mitredactoren wurden die Herren Escher-Züblin, Professor

Salomon Vögelin jr., Mitglieder der früheren Eedactionscommission, bestätigt, und neu

gewählt die Herren Professor Dr. H. Blümner und Dr. Albert Burckhardt von Basel.

Unser verehrter Ehrenpräsident, Herr Dr. Ferdinand Keller, dem diese Beschlüsse

zur officiellen Anzeige gelangt sind, hat denselben seine geneigte Zustimmung ertheilt
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